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                            Pocking, 30.04.2020 

Corona: Vorgehensweise „SVP Tennis - Saison 2020“ 

Seit am 16.03.2020 in Bayern der Katastrophenfall  ausgerufen wurde,  sind wir im Rahmen 

der Jahresplanung regelmäßig über Email und Telefon mit verschiedenen Stellen in Kontakt: 

 Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 

 Bayerischer Landes-Sportverband 

 Bayerischer Tennis-Verband 

 Versicherungen und Betriebe für Reparaturen/Instandhaltungen                              

(Sturmschäden & Frühjahrsinstandsetzung) 

Hier für Euch der aktuelle Stand: 

 Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

A)                                                                                                                                                                                                                                                   

§ 2 

Betriebsuntersagungen  

(1) 1Untersagt ist der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens, sondern der Freizeitgestaltung 

dienen. 2Hierzu zählen insbesondere Sauna- und Badeanstalten, Kinos, Tagungs- und Veranstaltungsräume, Clubs, Bars und Diskotheken, 

Spielhallen, Theater, Vereinsräume, Bordellbetriebe, Museen, Stadtführungen, Sporthallen, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Bibliotheken, 

Wellnesszentren, Thermen, Tanzschulen, Tierparks, Vergnügungsstätten, Wettannahmestellen, Fort- und Weiterbildungsstätten, Volkshochschulen, 

Musikschulen und Jugendhäuser, Jugendherbergen und Schullandheime. 3Untersagt werden ferner Reisebusreisen 

B)     bis 10.05.2020:                                                                                                                                                                                                                                                

§ 5  

Allgemeine Ausgangsbeschränkungen  

(1) 1Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut 

nötiges Minimum zu reduzieren. 2Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. 

(2) Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. 

C) 

Aussicht: 

06.05.2020: Beratung Bund/Länder über zukünftige Konzepte hinsichtlich Erleichterungen für Schulen, Kitas, Altenheime, Gastro, Hotels und Sport 
 

 

 Bayerischer Landes-Sportverband 
 

 

 

 

 

 

˪ Im Voraus bezahlte Hallen-Stunden werden unseren Abonnenten in der Wintersaison 2020/2021 angerechnet. 

http://www.svp-tennis.de/


 Bayerischer Tennis-Verband 

A)                                                                                                                                                                                                                                          

Nachdem bei der aktuellen Trockenheit die Platzpflege unaufschiebbar ist hat der Bayerische Landtag - Bezirksverband Niederbayern - folgende 

Regelung beschlossen:                                                                                                                                                                                                                           

Das Betreiben der Sportstätten bleibt untersagt. Notwendige Maßnahmen, die unaufschiebbar sind können unter Einhaltung der bekannten 

Hygieneregeln (1,5 m Abstand, Händewaschen, Minimierung der Personenzahl, keine gemeinsamen Pausen, Tragen von MNS-Masken usw.) auch 

von Mitgliedern vorgenommen werden, sofern die Maßnahme nicht durch Fachfirmen erledigt werden können.                                                                            

B)                                                                                                                                                                                                                                                      

Die Sommer-Wettspielrunde 2020 findet statt! Sie wird zur „Übergangssaison 2020“ erklärt mit bayernweit folgenden Festlegungen:  

˪ Die Durchführung der „Übergangssaison 2020“ richtet sich streng nach den behördlichen Vorgaben, wie u.a. Hygiene- und 

Abstandsregelungen. Dies betrifft insbesondere die Gastronomie, den Sanitärbereich, die Anreise und evtl. auch das Doppel. Ein 

entsprechendes Hygienekonzept wird derzeit ausgearbeitet und den Vereinen baldmöglichst zugesandt. 

˪ Die „Übergangssaison 2020“ (betrifft alle Mannschaften ab Bayernliga abwärts) wird auf Basis der aktuell eingeteilten Gruppen und Ligen 

sowie der veränderten Terminplanung beginnend ab dem 8. Juni 2020 durchgeführt. Die veränderte Terminplanung wird spätestens ab 

dem 30.04.2020 im BTV-Portal veröffentlicht. Vereine mit Mannschaften in der Regionalliga Süd-Ost erhalten in den nächsten Tagen eine 

gesonderte Information zur Durchführung der Sommer-Wettspielrunde 2020. 

˪ Es werden die Meister in den einzelnen Ligen/Klassen offiziell ausgespielt: Die LK-Wertung und Ranglistenwertung kommen 

uneingeschränkt zum Tragen. Jedoch werden das Recht auf den Regelaufstieg und den Regelabstieg ausgesetzt. 

˪ Die aktuelle Ligen- und Gruppeneinteilung der Sommersaison 2020 ist somit auch die Grundlage für die Mannschaftsmeldung der 

Sommersaison 2021. Für freiwerdende Plätze in den Ligen/Klassen der Sommersaison 2021 werden so weit möglich die Ergebnisse der 

„Übergangssaison 2020“ in den jeweils darunter liegenden Spielklassen herangezogen. 

˪ Die Vereine erhalten die Möglichkeit, Mannschaften im Zeitraum vom 11. bis 17. Mai über das BTV-Portal ohne Sanktion zurückzuziehen. 

Entsprechende Informationen an die Vereinsadministratoren erfolgen gesondert. Gegebenenfalls müssen nach dem 17. Mai auf dieser 

Basis dann einzelne Gruppen/Ligen, soweit möglich, neu geplant werden. 

˪ Zudem bietet der BTV den Vereinen die Möglichkeit, Begegnungen im beiderseitigen Einverständnis flexibel bis zum 30.9.2020 zu 

verlegen und vom vorgegebenen Spielplan abzuweichen. Darüber hinaus wird er sich bzgl. des Rückzugs von Mannschaften während der 

Saison kulant verhalten. 

˪ Sofern die vorgenannten Punkte und die aktuellen behördlichen Anordnungen keine Auswirkungen auf die BTV-Wettspielbestimmungen 

bzw. die Ausschreibungen der einzelnen Bezirke haben, gelten diese unverändert. 

C)                                                                                                                                                                                                                                            

Aussicht: Hoffnung auf zeitnahe Öffnung der Tennisanlagen (siehe oben, Beratung 06.05.2020)                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Versicherung und Unternehmen bzgl. Instandsetzung/Instandhaltung                                

(Sturmschäden & Frühjahrsinstandsetzung) 
 

 

 

 

 

 

˪ Schadensabwicklung geregelt 

˪ Facharbeiter beauftragt 

˪ Zaunbauarbeiten und Holzarbeiten vor Frühjahrsinstandsetzung nötig 

˪ Verzögerung bei Materialzulieferung 

˪ Terminverschiebung aufgrund Gesamtsituation 

˪ Durchführung voraussichtlich KW 20 

 

˪ Ziegelmehl vor Ort 

˪ Wasserzufuhr gewährleistet 

 

 



!!! Hier für Euch die daraus resultierende Saisonplanung: !!! 

Datum Aktion Erläuterung Status 

Montag 

03.05.2020 

- 

Sonntag 

24.05.2020 

Arbeiten auf der Tennisanlage in kleinen 

Teams unter den geltenden Auflagen, 

organisiert durch die Vorstandschaft & 

Reparatur der Sturmschäden durch 

Facharbeiterfirmen 

Die klassische Frühjahrsinstandsetzung 

mit den Mitgliedern entfällt. 

fix 

Montag 

11.05.2020 

- 

Freitag 

15.05.2020 

Rückzug aller gemeldeten Mannschaften 

durch die Vereinsadministratoren 

Unter den zu erwartenden Auflagen stehen 

Aufwand und Nutzen im Rahmen einer 

„Gaudi-Runde“ in keinem Verhältnis. Der 

SVP nimmt 2020 nicht an der Medenrunde 

teil. 

fix 

Montag 

25.05.2020 

 

 

 

Eröffnung der Außenanlagen Frühester möglicher Termin bei uns 

aufgrund der Gesamtgemengelage, 

unabhängig von eventuellen vorzeitigen 

Lockerungen. Eine Verschiebung nach 

hinten ist, je nach Auflagen, möglich. 

flexibel 

Samstag 

19.09.2020 

 

 

 

Einwintern Ein regulär terminiertes Ende der 

Sommersaison - trotz verkürzter 

Gesamtdauer -  ist notwendig, um weitere 

finanzielle Einbußen durch 

Hallenvermietungsausfälle zu verhindern. 

fix 

Montag 

21.09.2020 

Beginn der Hallensaison Dauer bis einschließlich 18.04.2021 

 

 

 

 

fix 

 

Da die Struktur der Sommersaison 2020 damit nahezu vollständig fixiert worden ist, geben 

wir künftig nur noch den jeweils aktualisierten geplanten Termin für die Wiedereröffnung der 

Tennisanlage mit den entsprechenden Auflagen bekannt. Dieses Update folgt auf den 

üblichen Kanälen (www.svpocking.de, www.svp-tennis.de und auf unserer Facebook-Seite).                                                                                                                                                                                                   

Am 07.05.2020 ist mit einer neuen Wasserstandsmeldung zu rechnen. 

Passt auf Euch auf.  

Dank und Gruß, die Vorstandschaft Tennis im SVP 

http://www.svpocking.de/
http://www.svp-tennis.de/

